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Die Volkstümlichkeit der Baukunst
<>,...; ie Baukunst ist ohne Zweifel diejenige Kunst, weJche

delll Volke am schwersten verständlich ist, und dar.
nach steHt sich auch dessen Wertschätzung derselben

oeoeniiber den anderen bildenden Künsten. ' Sicher erfreut sich
di; Malerei eines weit grösseren Verständnisses auch innerhalb
der breiten Massc des Volkes, nur die Bildhauerkunst teIlt noch
das Schicksal der Baukunst, wenn auch schon in weit gel
ringerem Masse. Mit letzterem hat aber das Volk die fühlung
verloren und steht ihr meist frcmd und gieichgültig gegenüber.

Nicht immer war das Gleiche
der fall. Im Mittelalter erfreute
sich die Baukunst der grössten
Wertschätzung auch seitens des
Volkes. Die Baukunst war eine
rechte Volkskunst und sie be
herrschte aBc anderen bildenden
Künste, die sich erst an ihr und
mit ihr entwickelten und in einem
fast durchweg abhängigen Vcrhäit.
nis zu derselben blieben. Mtttel.
alterliche Malerei und Bildhaucr
]mnst ist ohne den Zusammenhang
mit der Baukunst Überhaupt nicht
zu verstehen. Wie stark die führende
RoHe der Baukunst war, 'zeigt sich
auch schon darin, dass die ver,
schiedenen Abschnitte der Ent.
wicke1ungsgesehichte aHer bildenden
Künste zeitlich dieselben sind und
gleiche Bezeichnung wie die ent,
sprechenden Abschnitte der Bau.
kunst: z. B. romanisch, gotisch,
Renaissance, Barock Usw. erhalten
haben. jetzt ist ihr diese führende
Rolle zugleich mit ihrer Volks

tümlichkeit verloren gegangen und es geschah zum ersten
Maie in der gesamten kunstgeschichtlichen Entwickelung} dass
die Malerei und das Kunstgewerbe ncubelebend und befruchtend
auf die raumschaffende Kunst einzuwiikefl vermochten. Die
Kunst, vor ailem die Baukunst, kann die Volkstümlichkeit nicht
entbehren. Aus der Secie des Volkes und dem Geiste seiner
Zeit muss der KÜnstler seine Kräfte schöpfen um Werke echter
Kunst zu schaffen, die im, Einklang bleiben mit dem Fühlen
und Denken seiner Zeitgenossen, kurz, die nicht nur dem

künstlerisch Geschulten J sondern
auch dem Volke verstäncl1ich \verden.
Zu aUen Zeiten, die eine BlÜte der
Baukunst sahen} war diese KLlnst
auch volkstümlich ge\vesen J und
nur dadurch allein zur Entfaltung
gekommen. Dic Kunst, die ihre
VolkstÜmlichkeit vcrloren hat, ist
auf Abwege geraten; denn von
her hat nur die echte I\unst
sich mit der Seele des Voikes be
rÜhren können.

Seit der Zeit abc!", als man im
verflossenen Jahrhundert begann
ein eingehendes Studiu1l1 der gc,
schichtlichen Stilformen zu trefbt:n
und Im Geiste zeitlfch weit zurÜck,
liegender und v61kerschafLHch frem
der Bauweisen zu schaffen, um! so
die Baukunst sich zu einer gelehrten
Kunst entwickelt, 111Llsstc auch die
Fiihluno. mit der Voll"sscr.:lc verlorcn
(fehen:   Nur noch aut dem LamJe
hat sich teilweise die Volkstümlich,
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Iwjt der Baukunst bis ins vorigc Jallrhundert weiter erhalten.
So bildete sich die J\luft z\\-ischcn Kunst und Volk, das nach
dem verlangt was natürlich und seinern Empfinden verständlich
ist und dem Prunken mit KentJlissen und gclehltem Wissen
g!eichgültig und l<alt gegenübersteht. Die Baukunst vergass
es für die baulichen Bedürfnisse der Zeit nach neuen Lind
ihnen angepassten Formen zu suchen lind wollte vielmehr alte
Überlieferte Formen den Bedürfnissen der Gegenwart aufzwiingen.
Das geistige Leben des verflossenen Jahrhunderts stand zu
a:usschlicsslicll unter dem ZeIchen der Wissenscllaft, die ja
dabei eine ungeahnte Entwickelung erlebte und auf das prak
tische Leben eine gewaltige Wir!wng ausÜbte, als dass delll
gegenüber die l<illlstlerische Kultur nicht vernachlässigt wOI'dcn
wäre. Jetzt ist die Sehnsucht darnacl1 wieder in vo!ler Stiirkc
erwacht und gleichzeitig die Erkenntnis, wie unbefriedigend der
Gegensatz ist in den sich" wissenschaftlich gebildete" Baukunst
mit dcr Seele des Voll(cs gesetzt hat. Allerorts regt sich nun
ein junges, verhcissungsvo!lcs Leben das wieder eine Kunst
entwickeln wird, die ein natürlicher Ausdruck unserer Zeit jst
ul1d somit die Brücke baut, welche gecignct ist die Ziele dei'
Baukunst wieder mit dem Denken ul1d fühien des Volkes zu
verbinden. Zunächst kommt es darauf an die störenden Ein.
flÜsse hinwegwräClmen und den Anschluss an die friihcre
Volkskunst wieder zu erreichen; dann muss die Kunst dem
Volke wieder zugängJir::h gemacht wcrden und die Erkenntnis
V0111 wahren Wesen der Baukunst muss in möglichst weite
Kreise der KÜnstler und Lafcll getragen wel'den, Ausstellungen,
öffentliche Wettbewerbe, Zeitschriften, Vorträge wirken in diesem
Sinne, Namentlich der Vortrag - das lebende Wort, das
viel eindrucl(svollcr wirkt als der tote Buchstabe - vermag
hier viel zu leisten. Doch wiire zu \..vLinschen, dass mehl' als
bisher der praktische tiitige Baukün tlcr her'vmtJ"ete, der bei
grÜndlicher l\cl1ntnls der geschicht/icbel1 BauweiseIl sich den
freien Blick für die Gegenwart be\\'ahrt hat, modern del1i<t und
nicht nur reden sondern auch sclber schaffen kann. KlInst.
geschichtliche Büchergelehrsi\l11lwlt, die alle Regungen der neu
auflebenden Baukunst lediglich durch die BriiIe der Vergimgcn
heit betrachtet, nur l{I'itisicren aber selber nichts schaffen kann,

wird den geuachten Bestrebungen mehr Schaden als Nutzcn
bringen. Leider haben- die";1Vertreter des "Könnens" fÜr das
belellrende Wort meist weniger Zeit lur VerfÜgung als derartige
Vertreter des "alleinigen Wissens",

Ein weiteres ausgezeichnetes Hilfsmittel um dem Volke
wieder Verständnis für die Baukunst zu bringen, ist die Dar
bietung VOll Abbildungen guter Bauwerke, nicht nur alter,
sondern vor allem auch der Schöpfungen unserer besten leben.
elen Künstler. Bel der Vortrefflichkeit der modernen Verviel,
fiiltigungsverfahren sind ja schon längst die Zeitschriften in
Stand gesetzt derartige gute DarsteiIungen zu bieten. Vieie
tun es auch; doch bleibt auch hier zu wünschen übrig. Vor
aJJem müsste angestrebt werden, dass hierbei ebenso dcr
Name des Schöpfers stets beigefügt wird, wie dies bei fast
allen Abbildungen von Werken der Malerei und Zeichenkunst
liingst üblich ist. Se1ten ist jedoch - natürlich abgesehen
von fachschriften - der Architeld genannt, während fast nie
versäumt wird den Namen des Photographcn, der die bildliehc
Aufnahme des Bauwerks versorgt hat, gewissenhaft zu ver
zcichnen.

Wcnn die Baukunst wieder vo1kstümlich werden will, so
genügt aber nicht allein die Darbietung von vielen Werken
diescr Kunst, sondern der Künstler muss auch in eille per
sönliche Beziehung zu dem Volke treten, indem letzteres seinen
Namen kennt und verstehen lernt ebenso von den bedeutenden
Baumeistern der Zcit zu reden, wie es dies von den hervor.
ragenden Vertretern deI' Malerei, Bildhauerei, Musik und Dicht
kunst bereits zu tun gewohnt ist. 

Vorstehende Betrachtungen wurden durch ein Unternehmen
angeregt, welches recht geeignet ist in dem gedachten Sinne
zu wirken, indem es geschickt das beHebteste und verbreiteste
,.Verl<chrsorgan" ul1sercr Zeit: die Ans ich is. Post ka rte
In den Dienst der guten Sache stellt. Unendlich ist allerdings
wohl schon die Zahl der Al1sichtsl<artcn mit architektonischen
Darstellungen, vom r eiehstagsgebäudc herab bis zur kleinsten
Dorrsehcnl<e und unleugbar wel'den sich auch gute i\bbildll11gen
darunter befinden. Ganz vom Standpunl<te eies Arehltektcn
aber, und gleichzeitig im Sinne obiger Betrachtungen erscheint

r
(



271  -i '
I

I

J'
'l



272
IIii!!I I

Einladung zum Abonnement
t5JL

Für das bevorstende neue Vierteljahr bitten wir unsere verehrten Leser, durch Weiterbezug, Empfehlung an
Geschäftsfreunde und .Bezugnahme auf den f\nzeigenteil unsere Fachschrift fördern zu helfen, wofür wir unseren besten
Dank vorher aussprechen.

Die Einziehung der f\bonnementsbeträge für das nächste Vierteljahr erfolgt ab 15, d, I'Its.; f\bbestellungen, weil
der Weiterbezug der Post bis dahin übergeben sein muss, können nach diesem Termin nicht mehr berÜcksichtigt werden,

I
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Unseren verehrten ständigen und gelegentlichen /"\Itarbeitern sagen wir für die freundliche Unter
stützung besten Dank und bitten, uns auch weiterhin durch Uberlassung von Beiträgen und Illustrationsmaterial an die
Hand Zu gehen.

Die Schriftleitung der "Ostdeutschen Bau-Zeitung".--I I_:
151

jedoch eine Sammlung von Architektur.Ansichtskarten, die im
Veriage der firma Robert von der Burg in Durlach bei Karls
ruhe i. B, erschienen ist und bis jetzt etwa 500 verschiedene
Aufnahmen umfasst, welche in einzelnen Serien sehr glücklich
ausgewählte und vorzüglich dargestellte Architekturen unserer
hervorragendsten ßaukünstler wiedergeben. Die Bezeichnung
des ßamverkes - auch Innen. Archtekturen   sowie dei'
Name dcs Architekten sind stets beigefügt. Vertreten sind
die Namen Prof. Pützer, Prof. Billing, Dülfer, fischer, Hoch
edel', Messei, Metzendorf, Olbrich, Ratzei, Schäfer, Emanuel
Seidi, Dr. Gabriei v. Seidi, Dr. frd. v. Thiersch, Curjel /'j Maser
und Baurat Grässel, denen je eine besondci'e Serie gewidmet
ist. Da die einzelnen Karten auch nach bcliebiger Auswahi
zu erhaJten sind, so dürfte diese Sammlung nicht nur dem
Fachmann, sondern fÜr Jedermann von Wert und Bedeutung
sein. Einige Proben dieser Architektur.Ansichtskarten geben
die Abbildungen wieder, die mit Genehmigung des Verlegers VOl'
stehend dargestellt sind. . . .

Zwei Erker aus aolmar in EIfafj.
Reiseskizzen von Architekt H. Er a s in Breslau.

(Hierzu eine f\unstbeilage.)

PJ = Y;'ergleicht man die hier abgebildeten Eri<er, von denenI. der eine der Gothik, der andere der Renaissance angehört,
Q j mit den zahllosen Erkern, mit welchen uns fast jedcr

Strassenzug der Neuzeit begliickt, so muss man unumwunden
zugestehen, dass eine gewaltige Kluft zwischen den alten und
neucn Erkerausbildungen besteht.

\Vie kommt es nur, dass die Erker der alten Häuser so
ul1gemein anziehend und anmutig wirken, wie ein Schmuck.
stück an einem schlichten Gewande. Nun der Hauptgrund Ist
wohl der, dass eben nicht iedes rlaus mit den obligatorischen
zwei und mehr Erj{ern ausgestattet wurde. Die Erker, welche
aber überhaupt zur Ausführung kamen, wurden dann ganz
besonders schön und künstlerisch ausgeführt. Da man die
heute fast durchweg zu Erkerkonstruktionen benützten I Träger
nicht kannte, musste man sehr konstruktiv vorgehen und
z. ß. bei massiver Ausführung alles in natürlichen Steinen
(Sandstein u. a.) vel'kragen. Die unteren Abschlüsse dieser
Erker sind daher meist sehr verständig und wirlmngsvoll dm'ch
gebildet.

Die Erker wurden vorwiegend an Strassen. Ecken, vielfach
aber auch an eingebauten Häusern angebracht, immer aber
verfoigte man damit einen bestimmten Zweck. Der Erker
sollte es ermöglichen, völlig geschützt die ganze Strasse Über.
sehen zu können, er bildete im Innern eine interessante und
angemessene Erweiterung des Raumes und im Äussern betonte
er die fassade in ansprechender Weise. Da die Häuser meist
niedrig waren, hatten auch die Erker zu ihrer Breite eine nicht
zu grosse Höhe. Oben waren sie meist durch das über.
schiessende Dach oder durch eine liaube abgeschlossen.
. Sehr vorteilhaft wirkte es auch, dass die Erl<er vielfach
über einem Pfeiler und nicht wie heute meist über einem
t:'enster sassen; dadurch wurde erst die lief heruntergehende
Vorkragung ermögliCht.

Alle diese faktoren waren es, die dem Erker früherer'
Zeiten sein malerisches Gepräge gaben.

Heute ist es anders, das Publilmm wünscht bei Wohnungen
von mehr als 3 Zimmern mindestens 1 Erker oder 1 Loggia,
und gibt gern etwas mehr Miete, wenn beides vorhanden ist.
Infolgedessen 1<leben an den meisten Häusern der Vorstädte
ie 2 symmetrische Erker, die bei der hundertfachen Wiederholung
entsetziich JangweiJig" wirken.

Da die Verzinsung und grösstmöglichste Ausschlachtung
eines Grundstückes leider heute bei der Mehrzahl aller Neu
bauten das Leitmotiv bildet, so ist es naturgemäss für jeden
Architektcn doppelt schwer, Mittel und Wege zu finden, um
etwas Abwcchsclung in die Gruppierung der Baumassen herein.
zubringen, aber man sollte dies wenigstens nie ausser Acht
lassen und auf die umliegenden Häuser auch etwas Rücl<sichtnehmen. [ ras..=.=.=

Einladung zur mitarbeit.
Angebote von Photographien und gut durchgearbeiteten

Zeichnungen aus allen Gebieten der Architektur, welche sich
zm' Wiedergabe als Kunstbeilagen und fÜr den technischen
Teil eignen, sind uns stets erwünscht.

ferner sind uns erwÜnscht Aufsätze über baufachliche
Angelegenheiten aller Art, insbesondere auch über Baukonstruk.
tionen. Honoraransprüche bitte sofort zu stellen.

Die Schriftleitung der "Ostd. Bau-Ztg.".= .=
Die Zusammenlegung von Grundstüaken
zur ErschIiessung von Bc:mgeIände. )

ei der Aufschliessung von neuem Baugelände werden in
der Regel sogenannte Strassenbauverträge auf Grund
des   15 des fluchtliniengesetzes zwischen der Gemeinde

und den Interessenten geschlossen; wOilach diese das Strassen.
land unentgeltlich hergeben, die Kosten des Strassenbaues vor
schiessen und noch andere Leistungen zum öffentlichen Wohle
wie z. B. die Hergabe von Schulgrundstücken Übernehmen,
während die Gemeinde sich zum alsbaldigen Ausbau der
Strassen verpflichtet. Solche Verträge kommen aber natur
gemäss nur zustande, wenn die Eigentümer der von den
Stl'assen durchschnittenen ürundstlicke die Möglichkeit haben,
ihre Grundstücke bald als Bauplätze zu verwerten, wenn also
Ihre Grundstüche günstig in Baublocks aufgeteiit werden können.

*) L i t e rat u r. KÜster, Genel.alkommissionspräsidcnta. D. "Die
Erschliessung von Baugeländen und die Bildung geeigneter Baustellen
durch Umlegung der Grundstücke" 2. Aufl. 1904. .- de Weldige
Cremer und Fahrel1hoJ'st. "Die Grundstücksumlegunl1 in StadtfeJd.
marken und in der SüdostfeJdmarl  Dortmund./I 19Ö3. Buchhandl.
von WiJh. Ruhfus in Dortmul1d. - Pagentwpf. "Die Bau1andum.
]egung an dem Beispiele der Zusammenlegung der RListerlanke in
Rixdorf." Aus "Der Städtebau." 3.'ahrg. 1906. lieft 11, Seite 141 ff.
-.- Germershausen. "Wegerecht und Wcgcverwaltung in Preusscn,H
Band 1, S. 680 ff. 3. Auf!. 1906. - Insbesondere die Schrift von
de Wcldjge.Cremer ul1a ( ahrcl1horst kann jedem Interessenten
empfohlen werden.
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Das ist wohl immer der ,Fall, wenn es sich um grösscre in
der Hand eines Eigentümers befindliche Flächen hande1t. Oft
lässt es sich auch in anderen Fällen durch eine sorgfältige
Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse bei der Aufstciiung
des Bebauungsplans erreichen, doch hat cine solche Anpassung
des Planes an die Interessen der Eigentümer ihre Grenzen in
den Anforderungen der Entwässerung, des durchgehenden Ver.
kehrs und dcr Einheitlichkeit des ßebauungsplanes lür grössere
Stadtgebiete. Sind nun aber die Eigentumsverhäitnisse derart,
dass eine Bebauung der von den netten Strassen durchschnittenen
Grundstücke in ihren alten Grenzen ausgeschlossen erscheint,
so wird ein Strassenbau.vertrag nicht zustande kommen können
und die Gemeinde wird sich zur Durchführung des Plans durch
Kauf oder Entcignung der Strassenfläche nur entschliessen,.
wenn sie ein unabweissliches Verl{ehrsbedürfniss dazu zwingt.
Die Grundstücke aber werden als Baugelände erst dann ver.
wertet werden können, wenn sich die Eigentumsverhältnisse
geändert haben, wenn grosse Flächen in die Hand einer Terrain.
gese1lschaft oder eines Privatkapitalisten übergegangen sind,
wenn also eier Grund und Boden nicht mehr in erster Hand
ist, und durch Steuern vom gemcinen Wert   wie sie in
vielen Städten bestehen - und Spekuiationsgewinne das Bau.
land in dem Augenblicke, in weJchem es zur Bebauung kommt,
bereits wesentlich verteuert ist.

Es ist nun seit längerer Zeit versucht worden, durch eine
Änderung der 'Iesetzgebung zu erreichen, dass in solchen
fällen eine raschere Herstel1ung bebauungsfähigcr Grundstücke
erzielt wird. Damit würde den Gemeinden ermöglicht werden,
weitere Teile des Stadtgebiets zu erschlicssen, das für die
Strassen und sonstigen Anlagen erforderliche Land unentgelt.
lich zu erhalten und auf baldigen Eingang der Anliegerbeiträge
und damit einen geringeren Verlust an Zinsen der Baukosten
rechnen zu können. Die Grundstücke würden in der Hand
des ersten Eigentümers zur Bebauung gelangen können, eine
Verteurung des Baulandes durch Spekulationsgewinne würde
vermieden werden und der durch die Verwandlung von Acker,
Wiesen und Gartenland in Bauland entstehende Wertzuwachs
würde den ersten Eigentümern zugute kommen. Die Speku
lationsgewinne sind es gerade, we1che das Baugeschäft un
günstig beeinflussen i sie sind in vielen Städten der Grund,
weshalb die Mieten trotz der ErschIiessung grosser neuer
flächen Baulands eine ungerechtfertigte Höhe behalten, ohne
dass der frühere Eigentümer des bisherige" Ackerlandes oder
der Erbauer des Wohngebäudes davon einen Vorteil hat.

Dieses Ziel verfolgte der von dem frankfurter Oberbürger.
meister Dr. Adickes im Jahr 1892 dem Herrenhause vorgeiegte
Gesetzentwurf, welcher für ganz Preussen die Umlegung von
Grundstüekel} und die sogenannte Zonenenteignung einführen
wollte. Der im Herrenhause angenommene Entwurf ist aber
nicht Gesetz geworden. Die sogcnannte Lex Adickes, das
Gesetz betr. die Umlegung von Grundstücken in frankfurt a. M.
vom 28. Juli 1902 gilt nur für frankfurt a. M. und i<ann nur
durch Gesetz auf andere Städte ausgedehnt werden. Es ist
dagegen in der Praxis möglich geworden, dasselbe Ziel auf
Grltnd der bestehenden Gesetzgebung zu erreichen, und zwar
mitte1st Zusammenlegungen durch die Generalkommissionen
auf Grund des Gesetzes vom 2. April 1872 betr. die Aus
dehnung der Gemeinheitsteilungs.Ordnung vom 7. Juni 1821
auf die ZusammenJegung von Grundstücken, welche einer ge
meinschaftlichen Benutzung nicht unterliegen. Bei der Beratung
der Lex Adickes im Abgeordnetenhause ist zwar von mehreren
Rednern behauptet worden, dass dieses Agrargesetz auf Grund
stücke, weiche sich im Übergange von landwirtschaftlich be
nutzten Grundstücken zu Bauland befänden, keine Anwendung
finden könne. Über solche Bedenken aber hat sich die Praxis
hinweggesetzt da die Erweiterung des Wegenetzes und die
Herstellung von an diesen Wegen gÜnstig gelegenen Grund
stücken auch ein gmsser Vorteil für die Landeslmltur sei,
wenn die Grundstücke, wie dies in der Umgebung grösserer
Stadte üblich ist, gärtnerisch benutzt oder in kieinere Parzellen
als Gemiiseland verpachtet werden. Derartige Zusammcn
legungen in Stadtfeldmarken sind denn auch von versclliedenen
Genel'alkommissionen teils .mit Erfolg durchgeführt teils ein
geleitet worden, besonders grosse Gebiete sind auf diese Weise
umgelegt oder in der Umlegung begriffen, in Dortmund, Rix
dol'! und Königsberg, in Dort111und 167,54 ha, in Rixdorf etwa
100 ha, In Königsberg etwa '140 ha.

Die Umlegung kann erfolgen, \venn sie von den Eigen
tümern von mehr aJs der Hälfte der nach dem Grundsteuer
kataster berechneten fläche der betreffenden Grundstückc,
welche gleichzeitig mehr als die Hälfte des Katastraircinertrages
repräsentieren, beantragt wird, und für städtische Feldmarken
Magistrat und Stadtverordneienversammlung der Umlegung zu
gestimmt haben. Nach 8 3 können Gebäude, Hofanlagen,
Hausgärten, Kunstwiesen, Parkanjagen, Privatgewässer, Lehm.,
Sand. und Mergelgruben usw. nur mit Einwl1Iigung aller ,Be
teiligten in die Zusammenlegung gezogen werden. In Dort
mund sind jedoch aIie und in Königsberg fast alle solchen
Parzellen von den Eigentümern der Umlegung unterworfen
worden.

Der Umlegung wird der von der Gemeinde aufgestellte
Bebauungsplan zugrunde gelegt, und zwar bevor er förmlich
festgestellt worden ist, damit kieinere im Interesse des Ver
fahrcns erforderliche .\nderungcn noch vorgenommen werden
können.

Die Neuverteilung erfolgt bei den UmJegungen in städtischen
feldmarken ohne Berücksichtigung der Bodenklasse nach dcr
Fläche, da ein Flächenverlust in FoJge geringeren Bodenwertes
mit Rücksicht auf die baldige Umwandlung der flächen in
Bauland eine schwere Schädigung des Eigentümers bedeuten
würde. Jeder Eigentümer wird grundsätzlich in der alten Lage
abgefunden.

Nach den Grundsätzen des landwirtschaftlichen Zusammen.
legungsverfahrens können die nach dem Plane erforderlichen
\Vege nur in der für landwirtschaftliche Zv.,recke erforderlichen
Breiten von neun Metern aus der Gesamtmasse von vorweg
aufgebracht werden. Diese Breite genügt natürlich für die
künftigen Strassen des Beb;n tlngsp zi.lis nicht. So ist denn in
Dortmund eine Vereinbarung der tigentürner zustande ge
kommen, dass die zur künftigen Verbreiterung der Wirtschafts.
wege beim Ausbau der Strassen erforderlichen Flächen von den
Anliegern aus den ihnen bei der AufteUung zugewiesenen
Grundstnckcr. hergegeben werden. Um neue Vermessungen,
Entpfändungen und sonstige Grundbuchoperationen zu ver
meiden sind diese Verbreiterungsflächen bereits im Zusammen.
legungsverfahren der Gemeindc abgetreten worden, bis zum
Ausbau der Strasse dÜrfen sie jedoch von dcn Eigentümern
weiter genutzt wel'den, Auf den Grundstücken an den grossen
Verkehrsstrassen ruht demnach ein weit höherer Wegeabzug
als auf den anderen Grundstücken, er betrug in Donmnnd
an Strassenkreuzungen sogar bis zu 40,87 Proz. Dennoch sind
im sogenannten Planwunschtermin dort gerade solche Grund.
stücke sehr gesucht gewesen. Diese Art der Verteilung des
Wegeabzugs dürfte in ieder Weise der Billigkeit entsprechen,
und sie wird auch in Königsberg durchgeführt. Die Wirt
schaftswege werden von den Interessenten in der Breite von
neun Metern im Erdbau ausgebaut und dann von der Gemeinde
als öffentliche Wege übernommen, der spätere strassenmässige
Ausbau und die Einziehung der Kosten durch AnIiegerbeiträgc
bleibt Sache der Gemeinde.

Besonders gÜnstig ist es für die DurchfÜhrung des Be
bauungsplanes, wenn auch die Gemein'de mit Grundbesitz am
Verfahren beteiligt ist, sie ist dann in der Lage, grössere
öffentliche Anlagen auf ihren Anteil zu übcl'l1ehmen und bei
der Aufteilung wird, wie das in Dortmund geschehen ist, ihr
von den Eigentümern gern das Recht zugestanden werden, zu
nächst die für Errichtung öffentlicher Gebäude und  Iersteliung
öffentlicher Aniagen günstigen GrundstÜcke fÜr ihre Abfindung
zu wählen. Durch diese Eevorzugung de . Gemeinde werd.-::n
die Eigentümer der ursprünglich an dieser Stclle gelegencn
Grundstücke nicht geschädigt, da durch die öffentlichen Ge.
bäude und Anlagen der Wert der ihnen zugewiesenen Grund
stücke wachst. Andererseits ist es durch diese Beteiligung ein
Gemeinde mit grössercll1 Grundbesitz an dem Verfahren ltIög
lieh gewesen, dass die Eigentümer auch der kleinsten Grund
stiicke in Land abgefunden \verden konnten, indem die Ge
l11einde entweder ihren 'A'egeabzug auf das 1\}illnnerciJand
gegen Entschiidigung übernahm, oder ihnen aus dem I(ii!11merBi
iand die erforderliche ['Wche verkaufte.

Ein besonderer Vorzug des landwirtschaftliche!] Zusammen
legungsverfahrens ist die f(iirze des Verfahrens, die Erledigullg
der gesamten Neumessung) Hegelung der Eigentums- und
Hypothekcnverhiiltnisse usw. ohne die inanspructmahme de!'

. Gerichte und nicht zum Wenigsten die verhiiltnismHssig geringq.!l
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I\osten. In Dortmund ist die Zusammenlegung im februar 1901
beantragt, und schon im frühjahr 1903 sind die Wirtschafts
wege ausgebaut. Die Kosten haben in Dortmund 17 110M.
betragen, d. h. 127,70 M. für 1 ha und 32 M. für den Morgen
oder 0,6 Proz. des niedrigsten Verkaufswertes vor der Um
legung.

Die Vorteile einer solchen Zusammenlegung sind demnach
offensichtlich. Sie liegen für die Eigentümer vor allem darin,
dass ohne einen Wechsel der Person des Eigentümers, ohne
spekulative Zwischengewinne das Land der Bebauung erschlossen
wird. Infolge dessen ist selbst in Rixdorf, nachdem eil1lnal die
Zusammenlegung der Grundstücke beschlossen war, während
des Verfahrens nur ein Grundstock verkauft war.i\ . .

'I7 rschjedenes.
Für die Praxis.

Compo.Boal"d. Dem von jeher in fachkreisen empfun
denen ßedurfnis nach einem sich nicht wClofenden, rissefreiem
Hoiz von möglichst grossen Massen, 1st in den letzten Jahren
durch die Herstellung von maschinell abgesperrten Hölzern
entsprochen worden, die auch wohl in mancher Hinsicht den
an sie gestellten Anforderungen genügen mögen, die aber
andererseits in sehr vielen Fällen wegen ihres hohen Preises
keine Verwendung finden können.

Diese Lücke füI!t ein unter der Bezeichnung .,Compo
Board" (zusammengesetztes Brett) in Deutschland neu einge
führtes fabrikat aus, das aus schmaien, etwa 25 mm breiten
und 5 mm starken, tannenen Brettchen besteht, die auf
maschincUem Wege mittels eines besonderen Bindemittels
nebeneinander gekittet sind und auf diese Weise ein Brett von
grössten Massen bildet, das, zwecks Erreichung von festigkeit,
fuge!11osigkeit und Isolierfähigkeit, auf beiden Seiten mit
imprägnierter, sehr bart gepresster Pappe furniert ist!

Von besonderer Wichtigkeit ist die Anordnung der einzelnen
Brettchen, deren Faser stets einander entgegengesetzt laufen,
wodurch ein Arbeiten, Werfen, Reissen und Ziehen der Compo
Board-Platten, die in Stärken von 6 und 10 mm, 1,20 m breit
und 2 bis 5,50 m lang geliefert werden, voUkommen ausge.
schiossen ist. Compo-Board kann wie gewöhnliches Holz ver
arbeitet, also gehobelt, gesägt, geleimt, lackiert und gebeizt
werden und eignet sich zu allen Innenarbeiten, die grosse,
ebene j schwindfreie Holzflächen erfordern, wie z. B. Türen,
Schrankfüllungen, Paneele, Decken- und Wandbekleidungen,
Aufzugschächtc, Barackenbauten, Schuiwandtafeln, Tischplatten,
Aushängeschilder, Zwischenwände Usw.

Namentilch für eilige Innenarbeiten aus Holz gibt es
nichts besseres als Compo-Board. (Vertrieb für Deutschland
durch die firma August flierbaum, Hamburg 25, Borgfelderallee.)

Submissionswesen.
undel"lass des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten

vom 10. Mai 1907 betreffend Zulassung nichtpreussischer
Staatsangehöriger bei Vergebung von Leistungen und Liefe.
rungen.

1m Anschiuss an den Runderlass vom 23. Dezember 1905
- Ur. 1. 2355. V. D. 21 100 I .- bemerke ich zur Ver
meidung von Zweifein, dass bei der Vergebung von Leistungen
und Lieferungen nach Massgabe der neuen allgemeinen Be.
stimmungen die Angehörigen der anderen deutschen Bundes
staaten und die aus dicsen stammenden Erzeugnisse sowohl
hinsichttich der Zulassung zum Wettbewerbe wic auch hin
sichttich der Erteilung des Zuschlages als mit den preussischen
Staatsangehörigen und Erzeugnissen gleichberechtigt anzusehen
sind. .

E  wird bei dieser Gleichstellung vorausgesetzt, dass' die
preuss,schen Bewerbungen auch In den anderen Bundesstaaten
bei den Verdingungen in gleicher Weise, wie die Bewerbungen
aus dem eigenen Lande berücksichtigt we,'den.

Sofern wahrgenommen werden sollte, dass iri dieser Be
ziehung in anderen BundesstaateJl ein abweichendes Verfahren
geObt wird, ist darüber unverzilgiIch zu berichten.

Verbands..., Vereins... usw. Angelegenheiten.
Sicherung der Baufol"derungen. Die Urteiie, ob die

fassung dieses zurzeit dem Reichstage vorliegenden Gesetzent
wUI"fes das Baugewerbe fördert oder schädigt, sind weit ausein.
andergehend, ja geradezu gegensätzlich und oft genug haben
wir bereits darüber berichtet. Kürzlich wurde dieses viel
erörterte Thema wieder in der VoUversammlung der liand.
werkskammer zu Stettin durchberaten und man kam' zu dem
Schluss, den Gesetzentwurf gut zu heissen, obwohl noch einigc
Abänderungen berücksichtigt werden möchten.

Ob die Bekämpfung des Bauschwindeis durch das beab.
sichtigte Gesetz erreicht würde, können in Breslau leIder zurzeit
eine ganze Anzahl Bauhandwerker und Lieferanten am eigenen
Leibe fühlen. Die Passiven eines hiesigen jüngeren Bauge
schäfts, dessen Inhaber man infolge seiner wohlhabcnden Ver
'wandschaft ein ziemliches VertJ'auen entgegenbrachte, sollen
gegen 192000 M. betragen, dagegen fasst keine Aktiva vor
handen sein. Der Verlust soU durch verfehlte Bauspekulation
zu dieser hohen Summe angeschwollen sein, an welcher leider
eine ganze Anzahl sogenannter kleiner Handwerker und liefe
ranten beteiiigt sind und deren Existenz dadurch selbst teil
weise in Frage gestellt ist.

Wettbewerb.
Berlin. Der Aktien.Verein dcs Zooiogischen

Gar t e n s beabsichtigt die Umgestaltung der vorhandenen Bau
anlagen mit den zugehörigen Restaurations. und Konzertplätzen
vorzunehmen. Zur ErJangung von Skizzen ist ein Ideen.Wett
bewerb unter den einheimischen Mitgliedern des Architekten.
Vereins zu Berlin und der Vereinigung Berliner Architekten
mit frist zum 16. September 1907 ausgeschrieben und sind
vier gleiche Preise zu je 3500 M. ausgesetzt.

Wettbewerbs...Ergebnis.
leipzig. für das Empfangsgebäude zum neuen Rat.

haus waren 76 Entwürfe eingegangen. Das aus 25 Mitgliedern
bestehende Preisgericht tagte vom 6.-8. Juni in Leipzig.
Preise waren ausgesetzt 15 000, 10 000 und 7 500 M. Das
Preisgericht hat auf folgende Verteilung deI" Preise erkannt:
Je einen Ersten von 12500 M. (der erste und der zweite Preis
sind zusammengezogen zu zwei ersten Preisen) Architekt Jürgen
I\röger - BerJin und Lassow und Kühne.. Dresden I je einen
zweiten Preis von 7500 M. Professor Hermann BiIling und
Wilhelm VittaUI - Karlsruhe i. B. und Klingholz - Aachen. Zum
Ankauf wurden empfohlen die Entwürfe von den Verfassern :
Architekt Meckel-freiburg i. Br., E. Rentsch-Berlin und Architekt
O. Herold.Düsseldorf, Regierungs. und Baurat Schwartz-Berlin,
Architekten WeTZ und Huber. Wiesbaden Architekt Lorenz
Hannover und Architekten Heidenreich 'und Michei sowie
R. Jacob.Charlottenburg.

Schulangelegenheiten.
BaugeweJ'kschule Breslau. Aus dem Bericht über

das vergangene Schuljahr 1906 entnehmen wir, dass im Sommer.
halbjahr 139 Schüler, im Winterhalbjahr 294 zusammen 433
Schüler die Baugewerkschule besucht haben. Der Lehrkörper
besteht aus dem Direktor, vie,' Professoren, zehn Baugewerk
schuloberlehrer, drei BaugcwcrkschuUehrer und drei auftrags.
weise beschäftigten Hiifslehrer. Das Programm, Nachrichten
und Lehrplan wird auf Wunsch an Interessenten kostenlos zu.
gesandt.

Rechtswesen.
DeI" Eigentumsvorbehalt an Maschinen. In der

Handels-Ztg. des Berliner Tagebiatts bringt Dr. S. folgenden
charal<teristischen fall zur Kenntnis mit der richtigen folgerung,
dass sich nur ein Paar solche,' fäUe zu ereignen brauchen
wie der, über welchen hier berichtet werden soll, um den Sturz
deJ' herrschenden Theorie unbedingt herbeizuführen. Hier die
Ausführungen des Herrn Dr. S.:

Professor Dr. Lenel-Strassburg veröffenttich in No. 9 d.
D. I. Z. einen fall, der in seiner bitteren Ironie auch weiteren
Kreisen bekannt zu werden verdient. Die firma L. hatte an
H. u. Cie. eine LokomobUe zum Preise von 12000 M. unter
Eigentumsvorbehalt geliefert. Die Lol<01l1obilc wurde von H. u.
Cie. zum Antriebe einer I in eincm massiven Bau befind.
lichen Schottcraniage verwendet, mit weicher sie lediglich durch
einen Treibriemen ver'bunden war. li. u. Cie. fielen in Konkurs.

(N djih ue!;: YOI.botcJI.)

tJ
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L. machte seinen Eigentumsvorbehalt geltend. Das Reichs
gericht jedoch er!<lärte die Lokomobile auf Grund 9 93 des
Bürgerlichen Gesetzbuches für einen wesentlichen Bestandteil
der Schotteranlage und wies das Aussonderungsbegehren da
raufhin zurück. Lokomobile und Schotteranlage bildeten eine
wirtschaftliche und sachliche Einheit, die durch die Entfcrnung
der Lokomobilc und der durch sie erzeugten Triebkraft zerstört
oder doch in ihrem Wesen verändert werden würde. Die
Lokomobile sei ohne Zerstörung ihrcs Wesens nicht von der
Schotteranlage zu trennen, deshalb sei die Verbindung not.
gedrungen dauernd und unlöslich. Nachdem so der Konkurs
verwalter die Lokomobile für die Masse erstritten hatte, schrieb
er an die Lieferantin der Maschine, er beabsichtige, die Lolw.
mobile gesondert zu verkaufen, er nähme an, dass die liefernde
Firma wohl am besten in der Lage sei, sie wieder nutzbringend'
zu verwerten und er offeriere sie ihr deshalb. - Also, die
Schotteranlage wird durch Trennung der Lokomobile so sehr
in ihrem Wesen zerstört, dass der Konkursverwalter, der doch
dic bestmöglichste Versilberung der Masse im Auge hat, es für
geboten erachtet, diese Trennung vorzunehmen! Was dem
Rechtstitel des Eigentumsvorbehalts und Aussonderungsanspruches
nicht gelingt, nämlich Sondereigentum an der Maschine zu
schaffen und geltend zu machen, das kann dem Rechtstitel
des Kaufes gelingen i Wo bleibt da die wirtschaftliche und
sachliche Einheit? Ich glaube, der Wucht solcher Beispiele
wird sich auch ?as Reichsgericht nicht mehr lange verschliessen
können, sondern seine Meinung dahin revidieren, dass die
Maschine nicht Bestandteii, sondern Zubehör der fabrik ist,
und dass darum ein Eigentumsvorbehalt an ihr rechtsgÜltig ist.
a) Muss dem Arbeiter der Grund seiner Entlassung

mitgeteilt werden?
b) "ann der Arbeitgeber die Entlassung nachträglich
auch mit anderen Gründen, als den bei der Entlassung
ihm bekannten oder von ihm genannten, rechtfertigen?

Zu a ist verneint, zu b bejaht.
Aus den GrÜnden:

Die Ansicht des Kiägers, dass nur solche Gründe die
Entlassung rechtfertigen könnten, welche bei der Entlassung
ausdrücklich genannt werden, findet im Gesetz keinen Halt.

Es wird für den Arbeitgeber wohl zweckmässig sein, dem
Entlassenen auch den Grund der Entlassung mitzuteilen, eine
gesetzliche Pflicht hierzu besteht aber nicht. Ebensowenig ist
bestimmt, dass die Entlassung nur auf solche GrLinde gestützt
werden könne, die dem Arbeitgeber bei der Entlassung auch
bekannt waren. Vielmehr steJ!t das Gesetz als einzige Voraus.
setzung auf, dass der Grund tatsächlich bestand und dem
Arbeitgeber (von Nr. 8 des 9 123 abgesehen) nicht länger als
eine Woche bel,annt war. Wird also hintcrher im Prozesswege
die Rechtl1lässigkeit der Entlassung bestritten, so I,ann sich
der Ai-beitgeber sehr wohl auch auf einen Umstand berufen,
der ihm erst nach der Entlassung bekannt geworden Ist; ja. in
gewissen fällen werden selbst Tatsachen, die nach der Ent
lassung überhaupt erst eingetreten sind, zur Rechtfertigung der
Entlassung (wenigstens vom Zcitpunkt ihres Eintritts ab) dienen
können. Unerheblich ist endlich auch, ob der vorgebrachte
Grund ernstlich für den Bekiagten bestimmend gewesen ist
oder ob er (wie Kläger meint) nur vorgeschützt war. Es ge
nügt nach dem Gesetz, dass der angegebene Grund tatsächlich
besteht. Elltsch. des Gew.. Ger. Berlin Kammer 111 vom
23. Dezember 1905.

Blicherschau.
Berliner Archlteldurwelt 1907, Heft 2. Ernst Wasmuth

Ber!in.

Dieses Heft enthiUt einen Aufsatz nebst Abbildungen Über
"Menzels Architel<iuren" von fritz Stahl - zwei Entwürfe von
Architekt Otto Stiehl-Steglltz, bei denen eine neue form von
Baci<steinen mit gerauhten Ansichtsflächen und in Doppel
format Verwendung finden - das Charlottenburger Schiller
theater der Architekten tleilmalln und Littmann - Wohnhaus
Haiensee von Architekt Max Bischoff und anderes.

Berliner Architekturwelt. X. Jahrgang. 3. Heft. 1907.
Ernst Wasmuth-Berlin.

Inhalt: Das Kaufhaus des Westens, (mit 23 Tafeln und
Text). Saal bau )iigerstrasse (10 Tafein), Bisl11a1'c!,denkmal für

Hamburg (2 Tafeln), sämtlich von Architekt Emj1 Schandt
Berlin.

Die soziale Lage des technischen Berufes und ihre
Hebung. Vortrag gehalten vor der Bez.. Verw. des
D. T.-V. vom Verbandsrtirektor Dr. Tissen. Seibstvcrlag.

Die 29 Seiten umfassende Schrift behandeit das soziale
Programm der Technikerschaft.
Der Burgwart. Zeitschrift für Burgenkunde und mittelaitel"

liche Baukunst. Verlag von fritz Ebhardt 8; Co., ßerlin
W. 50. VIII. Jahrgang, Nummer 3. fn"ait: Burg Ait.
schönfels, die Michaeliskirche in Mamburg, die Limpurg
bei Schw.-Hall, die Burg Ziesar.

Moderne Bauformen. VI. Jahrgang, Heft 5. Verlag: julius
Hoffmann in Sfuttgart. Dresdener Künstler.Heft NI'. 1.

In wiederum bester Ausstattung sind 40 Tafeln in Schwarz
druck und 4 Tafeln in farbendruck den Werken Dresdencr
Baukünstler gewidmet. Vertreten ist M. H. Kühne mit dem
Herrensitz in Tataren bei Insterburg und Haus in Loschwitz,
WiiJiam Lossow mit Villa Munds in Dresden. Fritz Schumachef
mit Villa Brauer in Lüneburg, Denkmal tür F anzius in Brem.en,
Viila Hirzel in Leipzig, Erich Kleinhempel mit Haus Scham.
bach in Blasewitz und andere.

Statische Tabellen. Belastungsangaben und Formeln zur
Aufste!Jung von Berechnungen für Baukonstruktioncn.
GesammeJt und berechnet von Franz Boerncr Zivi!
ingenieur. Zweite !1eubearbeitcte und erweiterte A'uflage.
Berlin 1907 . Verlag von Wilhelm Ernst 8; Sohn. KI. 8 0.
Preis kart. 3,50 M.

Dieses 196 Seiten starke Tab !! n'.ver1\, in rCl:ht handlichem
Formate, saH dazu dienen, dem mit der l\uf:::.tel!ung von
statischen Berechnungen beschäftigten Ingenieur zeitraubende
Nebenrechnungen zu ersparen und ihm mägJichst voIJständig
aIIe nötigen Angaben über BeJastungen, Gewichte ltSw. zu
geben. Unter den vielen, für den gleichen Zweck zusammen.
gestellten Tabellen dÜrfte das vorliegende Werk wohl als das
vollständigste und umfassendste gctten und wird daher wohl
auch bald auf dem Arbeitstische iedes rechnenden Bau.
ingenieurs zu finden sein.
Deutsche Konkurrenzen. XXI. Band, Heft 7 i8, Nr. 247/248.

Leipzig, Verlag von Seemann 8, Co., 12 Hefte J 5 M.
Dieses Doppelheft bringt 16 Wcttbewerbe für das Waren.

haus Titz in Düsseldorf, von denen die zwei Arbeiten der'
Architekten Rehberg und Lippe in Charlottcnburg und des
Architekten Otto Engler in Düsseldorf mit je einem ersten
Preise ausgezeichnet wurden und ein zweiter Entwurf von atto
Engier unter Mitarbeiterschaft von Paul Engler in DÜsseidorf
den zweiten Preis erhie1t.
Lexikon des Schornsteinbaues und der Reparaturen. Ein

Hand. und Nachschlagebuch für Bau- und PrÜfltngs
behörden, Unternehmer, Ingenieure, Architekten, Techniker,
Kaminbaue,', Bauschulen, fabrikbesitzer mit 221 Kosten.
anschlägen, I\aminsteinberechnungen, Preisangaben, Ta.
bellen, Regeln, Notizen, Vorschriften, Abbildungen usw.
Bearbeitet von Fra 11 z Rau I s, Ingenieur für Feuerungs.
anlagen und Schornsteinbau in Köln a. Rh. Köln 1906.
Verlag von Ludw. Büschl, Pfälzerstrasse 12. Gr. 8"
131 Seiten. Gebunden 4,80 M.

Das. Buch, in dem der Verfasser seine Erfahrungen aLlS
einer zwöJfjährigen Praxis verarbeitd, wird E!.!len e!n Zltvcr
lässiger Ratgeber sein, die sich mit dem Bau von Fabrikschorn
steinen zu befassen haben. !nsbesondere werden die z;:thl'
reichen Tabellen sich für den praktischen Gebrauch gilt eigncn.
Ganz besonderen Wert wird das Buch aber dann besitzen,
wenn das darin angekÜndigte zweite Werk desselben Verfassers:
Statik, Bau und Zugl,raft der Schornsteine} wozu das vor
liegende als Ergänzung gedacht ist, erschienen s in wird.
Arbeits -Verträge für das Baugewerbe. für die Pmxis

und den Unterricht an technischen Lehranst.alten. Bear
beitet VOll Architekt EmU Beuchtinger. Veriags<lnstalt
Alexander Koch. DaI'mstaclt. Reichsformat 160 Seiten.
Preis elegant gebunden 6 M.

Zu diesem Werke Jiisst sich wohl wirklich einmal bc
haupten, dass es eine LÜckc ausfüHt und einem fÜhlbaren Bt,.
diirfnis - niimIich filr den baulcitcnden I\rchitd<ten lind B"u.
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beamten ____ entgegenkommt. Obgleich es wohl' bei Behörden
wie bei. ..Priyaten-....verschiedcnc Bearbeitungen ein elner Verträge
gibt, so ist deren fassung meist lückenhaft und bedarf der
Ergänzung durch handschriftliche Hinzufügungen. Diesem Mangel
Ist hier durch eine sorgfältige 'und sehr gründliche Arbeit abgc
hoJfen und für die Vertr geeine Fassung angestrebt j die sie
für die Mehrzahl aller fälle unmittelbar brauchbar macht.
Neueste Erfindungen und Erfahrungen. 1907. Heft 7.

(A. Hartlebens . Verlag in Wien.) .
Aus dem, wie immer, sehr vielseitigen Inhalte dieses Heftes

sei erwähnt: Verbesserung der Materialien für leichte Be
dachungen.   Wasserdichte Anstrichmassen.   Konzentrieren
von flüssigkeiten. - Einrahmen von Bildern. -... Gelatine für
photographische Zwecke. - Stukornament. - Trockenverfahren
für Malz. - Regelung des feuchtigkejtsgehaltes ungleich
feuchter Massen, von Mörtelmasse aus Sand und Kalk. _
Blitzschutzapparate. - Neuerungen in der Tabak.lndustrie. _
Herstellung einer Masse welche in Berührung mit Wasser Sauer.
stoff entwickelt. - früchte und Parfümerie.Essig. - Gewinnung
von Terpentinöl. - Kohlensäure. Bestimmung im Wasser. _
In welcher Entfernung sollen die Obstbäume gepflanzt werden?
- Verwendung des Gipses in der Landwirtschaft. - Linoleum.
Kitte - Leuchtende Photographien. - Schwarze Gummi.
stempelfarbe usw.

Moderne fabrikanlagen von ludwfg Utz, Kais. Rat, Ingenieur
und Direktor der k. I<. Lehranstalt für Textil.lndustric in
Wien. Oktav 320 Seiten mit 204 Abbildungen und
16 Tafeln mit fabrilmnlagen in Photolitographie. Ge
bunden 10M. Leipzig 1907. Uhiands technischer VeriagOtto Polltzky. .

Mit diesem Werke wird zum ersten Male der Versuch unter
nommen, die Erfahrungen, welche bei der Anlage VOn fabriken
bisher gemacht sind, praktisch zu verwerten und grösseren
Kreisen zugänglich zu nlachen, denn obwohl für. die verschie
denen Gattungen von fabriken sich meist gewisse Grundformen
entwickelt haben, so finden sich doch hierLiber bisher nur
wenige und unvollständige Angaben in der Literatur vor. ferner s01l
das Buch einem bisher fühibaren Mangel an geeigneten Vorbildern
abhelfen, indem es eine grosse Anzahl von bestehenden fabrik.
anlagen verschiedenster Art in Wort und Bild beschreibt und
hinsichtlich der Zweckmässigkeit der baulichen Ausführung
kritisch beleuchtet. Die Gründlichkeit der Behandlung des vor.
liegenden Stoffes zeigt schon das Inhaltsverzeichnis, das fol.
gende Hauptabschnitte ergibt: Hochbauten mit Seitenlicht,
Erdgeschossbauten mit Seiten. und Oberlicht, Mehrschiffige
Gebäude mit hoher ,\1ittelhalle und Gallerie in den Seiten
schiffen. - Ausführung der fundamente, Säulen, Decken und
fussböden, Dächer usw. - Technische Rücksichtnahmen, welche
die innere Einrichtung und Raumverteilung beeinflussen, ins.
besondere bel fabrikanlagen der Metall-Industrie, der Bau- und
Holz-Industrie, der chemischen Industrie, der Nahrungs. und
Genussmittel - Industrie, der Textit- und Bekleidungs _ Industrie,der Papier-Industrie.

Durch Einlage freier Seiten ist zudem Platz gelassen, um
etwaige, durch örtliche Verhältnisse bedingte Änderungen und
Zusätze einzufügen.

Inhaltlich umfasst dieses Werl< die Verträge für Arbeiten
aller Bauhandwerker sowohl für den Rohbau als den inneren'
Ausbau und, als bisher wohl noch überhaupt nicht literarisch
bearbeiteter Teil, für' Entwässel'lrngsanlagen, Gas- und Wasser
ititung, Aufzüge, Zentralheizungen, Elektrische Anlagen fürLicht und Kraft.

Das Buch wird sic)1erllch jedem fachmann von Wert sein
und viele Arbeit ersparon helfen, umsomehr da vom Verlage
auch die einzelnen Verträge ZUr unmittelbaren Verwendungbezogen werden können.

Vielleicht entschliesst sich letzterer bei einer späteren
Auflage nebenbei auch dazu die Worte "KÖntrakt, Offert, Kaution,
Termin, Garantie, Konveritionalstrafe usw." durch entsprechende
deutsche Ausdrücke zu ersetzen.
Die. neUen

die
Marine

für die Offiziere und
der I\aiserllchen

vom 31. Mai
14, Dresdener.

Tarif" und Streikbewegungen.
Beuthen O.-S. Die bei den hiesigen Stuck. und Bau

geschäften beschäftigten Stul<kateure und Zementarbeiter haben
ebenso wie die Kattowitzer den Arbeitgebern einen Lohntarif
unterbreitet, indem u. a. 60 Pi. Stundenlohn und 9 ' /, stündige
Arbeitszeit gefordert werden. Da die Arbeitgeber auf die Bec'
dingungen nicht eingegangen sind, 'haben sämtliche hier be
schäftigten Stukkateure die Arbeit niedergelegt. Auch in den
anderen Städten des Industriebezirkes sind die Stul<kateure in
den Ausstand getreten.

Ostrowo. Die hiesigen Bauunternehmer haben den von
Maurern und Zimmerern für die n.ächsten drei' Jahre. aufge.
steIlten Lohntarif genehmigt. Nach demselben beträgt der
Stundenlohn im ersten Jahre 38 PI., im zweiten 40 und im
dritten Jahre 43 Pf.

Schmiege!. Die hiesigen Maurer die vor einiger Zeit
in den Ausstand getreten waren, haben die Arbeiten zu- den
alten Bedingungen wieder aufgenommen.

_ landsberg a. W. Der Maurerstreik ist durch einen auf
3 Jahre geschlossenen Lohntarif beendet worden.

Terrorismus. Im Juni 1906 fand auf einem Neubau in
frankfurt a. M. ein Maurer Stellung, der trotz Aufforderung
von Kollegen, sieh durchaus nicht dem Zentralverband der
Maurer Deutschlands anschIiessel1, sondern dem christlichen
Verband treu bleiben w'ollte. EInige Zentralverbändler 1Iessen
nun durch ihren Vertrauensmann dem PoHer erkJäl'en, dass sie
die Arbeit niederlegen würden, falls der neue K01lege nicht
cntJassen würde. Der Mann wurde hierauf ent1assen. Gegen
den' Vertrauensmann und drei andere Maurer wurde Anklage
aus @ 153 der Gewerbeordnung erhoben. Das Schöffengericht
hatte den Vertrauensmann zu drei Wochen verurteilt und die
anderen drei Maurer frelgesprophen. Die Strafkammer in
franl<furt a. M. als Berufungsinstanz erkannte gegen den Wort.
führer auf einen Monat, gegen die drei anderen auf je
14 Tage Gefängnis.

Gnesen. Die Gesellen des Töpfermeisters Mit hierselbst
sind in den Ausstand getreten, weil A. zwei Gesellen, die dem
"Gese1lenverbandc" nicht angehören, nicht entlassen woIJte,
wie es die übrigen Arbeiter gefOl'dert hatten.

Bautätigkeit.
Oppeln. Die Baulust ist immer noch gering. In diesem

Jahre werden sechs grosse Wohnhäuser' und ,vier ViIlen, davon
drei im Stadtteil Wilhelmstal ausgeführt. Dem Wohnungs.
bedürfnis wird damit nicht im Entferntesten genügt.

ügenwalde. Die Baulust unter der ackerbautreibenden
Bevölkerung ist in diesem Jahre in den Dörfern des RÜgen
waider Amtes so gross, dass die Ziegeleien in Neuenhagen,
Abtshagen und Wandhagen nicht imstande sind, den Bedarf
an Steinen decken zu können.

Cranz Opr. In der Korsostrasse ist die der Gattin des
früheren hiesigen Postmeisters !;lüge, verehelichten Stahlbaum,
gehörende Reihe von Gl"undstücken auf der Ostseite in andere
Hände zu Bauzwecken übergegangen. Das umfangreiche Areal
wird dazu voll ausgenutzt werden, so dass hier eine ganze
Anzahl moderner neuer ViIlen entstehen dürfte.

Culmsee. In diesem Jahre ist die Bautätigkeit hier wieder
eine sehr rege. Es werden verschiedene neue Wohnhäuser
gebaut, da der Wohnungsmangel, besonders in bezug auf mittlere
Wohnungen noch immer nicht beseitigt ist.

Handelsteil.
Zwangsversteigerungen.

Tisch]crmstr. Fr. 0lschowsld, Gr..Wartenburg
Tischier Jas. Mähn, Falkenberg O.,S
Tischlermstr. Rich. Beyer, Nicolai O._S.
Zimmermanrt loh. .J\ollek, Mokrau, Amtsg. Nicolai O..S.
ßauuntern. I,arl Heinr. Nitsche, fraustadt i. Pos.
Verehel. Zimmer. und Maurermstr. Hulda Hennig, Rakwitz,Kr. Bornst, Arntsg. Wollstein
Tischlermstr. B. l\1iszynskij Rogowo, Amtsg Znin
TischJermstr. - Iierm. fast, Danzig liochstriess
Arch. Ernst Wähder, Buchwalde, Amtsg. Osterode
Töpfcrmstr. Gust Christ/mt, I\önigsbcrg i. Pr.. LöbcnichtschcKirchhofgasse 5 '." '. 31. 7. 07
M Jel'mstr. Aug. Koepsel, W ang rjJ1, Amtsg. Lab s" i. Pom. 31. 8.' 07
Ziegclcibcsitzer Fritz Gcisslcr, Stcttin j Dorothcenstr.'2 25. 7. 07

27. 8. 07
1. 8. 07

13.8. 07
23. 8. 07
25. 7. 07

30. 7. 07
3. 8. 07
6. 8. 07

1. 10. 07



Schöngauer Gasse 11.

wei Erker aus Coll11ar i. E1sass
$ gJ SJ jJ Reisesldzzen von jJ 9J 9J jJ 9J
jj jI Architekt H. Eras, ßreslau. 9J 9J
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